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Bekämpfung des Sozialbetrugs
Ab 1. Juli 2011 gilt die Auftraggeber

haftung auch für lohnabhängige Abga
ben. Zur Bekämpfung des Sozialbetrugs 
im Baugewerbe wurde bereits im Vor
jahr die vieldiskutierte und auch vielkriti
sierte Auftraggeberhaftung für nicht ent
richtete Sozialversicherungsbeiträge der 
beauftragten Nachunternehmer einge
führt. Diese Regelung soll nun durch das 
Betrugsbekämpfungsgesetz 2010, mit 
dem unter anderem das Einkommensteu
ergesetz geändert werden soll, nochmals 
verschärft werden. § 82a Einkommens
steuergesetz sieht entsprechend dem 
Betrugsbekämpfungsgesetz 2010 zukünf
tig die Einführung einer zusätzlichen Auf
traggeberhaftung für die vom Finanzamt 
einzuhebenden lohnabhängigen Abgaben 
in Höhe von bis zu fünf Prozent des Wer
klohns vor. Die Haftung soll mit dem Zeit
punkt der Zahlung des Werklohns eintre
ten und umfasst die vom beauftragten 
Nachunternehmer zu entrichtenden und 
vom Finanzamt einzuhebenden lohnab
hängigen Abgaben, die bis zum 15. Tag 
nach Ablauf des Kalendermonats fällig 
werden, in dem die Leistung des Werk
lohns erfolgt. Die Haftungsinanspruch
nahme des Auftraggebers setzt voraus, 

dass beim beauftragten Nachunterneh
mer erfolglos Exekution geführt wurde 
oder eine Insolvenz vorliegt.

Auftraggeber sollen daher zukünftig 
nicht nur für rückständige Sozialversiche
rungsbeiträge, sondern auch für rückständi
ge lohnabhängige Abgaben ihrer Nachunter
nehmer haften. Wie bisher soll die Haftung 
allerdings dann entfallen, wenn der beauf
tragte Nachunternehmer in der Liste unbe
denklicher Unternehmen (der sogenannten 
HFUListe) aufscheint. Darüber hinaus kön
nen sich Auftraggeber durch Zahlung eines 
Betrags in der Höhe von fünf Prozent des 
Werklohns an das Dienstleistungszentrum 
der Wiener Gebietskrankenkasse von der 
Haftung befreien. Der Gesetzesentwurf 
lässt bisher leider offen, ob Unternehmen 
das durch den Einbehalt und Zahlung an 
das Dienstleistungszentrum angesammel
te Guthaben für lohnabhängige Abgaben 
(wie das Guthaben für Sozialversicherungs
beiträge) zurückfordern können. 

Die Gesetzesänderung soll mit 1. Juli 
2011 in Kraft treten. In diesem Fall ent
steht für Unternehmen, die nicht auf der 
HFUListe aufscheinen, eine zusätzliche 
finanzielle Belastung. In diesem Zusam
menhang ist zusätzlich zu berücksichtigen, 

dass von Teilrechnungen regelmäßig auch 
ein Deckungsrücklass in der Höhe von bis 
zu zehn Prozent einbehalten wird. Unter
nehmen müssen daher ab Juli 2011 Abzü
ge von bis zu 35 Prozent in Kauf nehmen, 
womit eine gravierende Einschränkung 
ihrer Liquidität verbunden ist. 

Ob diese weitere Haftungsverschärfung 
tatsächlich zur erfolgreichen Bekämpfung 
des Sozialbetrugs führen wird und nicht 
nur einen noch höheren Verwaltungsauf
wand produziert sowie Unternehmen in 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
schwächt, bleibt abzuwarten.

Tipp: Bei Vorliegen eines entspre
chenden Guthabens beim Dienstleis
tungszentrum empfiehlt es sich, bei Bezah
lung der Sozialversicherungsbeiträge und 
der lohnabhängigen Abgaben nicht die 
gesamte offene Abgabenschuld zu bezah
len, sondern vom geschuldeten Gesamt
betrag das bestehende Guthaben mit dem 
Hinweis darauf, dass dieses entsprechend 
anzurechnen ist, abzuziehen. 
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Buchtipp: Kollektivverträge
Schon die erste Auflage dieses Kom

mentars war ein wertvolles Hilfsmittel 
für alle, die in der Praxis mit dem „Bau
arbeiterkollektivvertrag“ zu tun haben. 
Kollektivverträge können niemals iso
liert betrachtet werden, sondern müssen 
stets im Zusammenspiel mit den ein
schlägigen Gesetzen gesehen werden. 
Die Existenz der „bauarbeitsrechtlichen“ 
Sondergesetze bringt es mit sich, dass 
viele – ansonst gute Hilfsmittel – für Bau
unternehmen nicht brauchbar sind, weil 
Branchenbesonderheiten außer Betracht 
bleiben. Bei dieser Kommentierung kann 
sich der Anwender aber darauf verlas

sen, dass die Beson
derheiten der Bran
che berücksichtigt 
wurden. Die Neuaufla
ge enthält zusätzlich 
eine völlig neu erstell
te Kommentierung 
des Bauangestellten
kollektivvertrags und 
schließt damit eine 

seit mehr als 50 Jahren bestehende 
Lücke.

Mit der Neuauflage dieses Kommen
tars ist somit dem Praktiker ein Hilfsmit
tel zur Hand gegeben, das bei der Lösung 

komplizierter Probleme zurate gezogen 
werden kann. Man merkt, dass der Autor 
in der Praxis mit zahlreichen dieser Fragen 
konfrontiert wurde und hier eine Lösung 
skizziert hat. Wie schon in der Voraufla
ge ist der höchstgerichtlichen Judikatur 
ein breiter Rahmen eingeräumt, womit 
sich der Anwender darauf verlassen kann, 
dass es sich um gesicherte Rechtspre
chung handelt. Das Werk sollte jeder 
Praktiker daher stets griffbereit haben. 

Christoph Wiesinger, Kollektivverträge der Bau-
wirtschaft. Kurzkommentar, 432 S., Linde Ver-
lag, kart., 68 Euro, ISBN 978-3-7073-1698-8 


